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senschaften, das Staatssekretariat für Geologie und das 
Ministerium für Handel und Versorgung für den Bereich 
des Industriewarengroßhandels erarbeiten die lang
fristige Standortverteilung der Investitionen für ihre 
Zweige und Bereiche. Die langfristige Standortvertei
lung der Zweige und Bereiche umfaßt:

— die Standorte, an denen gezielt Rationalisierungsvor
haben durchgeführt werden;

— die Vorschläge für die Erweiterung wichtiger Kapa
zitäten mit Ausweis der Verminderung bzw. Erwei
terung der Anzahl der Arbeitsplätze und Arbeits
kräfte und der Anforderungen an territoriale Res
sourcen ;

— Varianten für Standorte neuer Investitionen mit 
Aussagen zur Entwicklung der Anzahl der Arbeits
plätze und Arbeitskräfte, der anzusiedelnden Ar
beitskräfte, des Baubedarfs, des Bedarfs an Flächen, 
mineralischen Rohstoffen, Energie, Wasser und an
dere Kapazitäten der Infrastruktur. Die Varianten 
enthalten Berechnungen und Begründungen zum 
Standort der Investitionen in bezug auf die Stand
orte des Rohstoffaufkommens, der Zulieferungen und 
der Absatzgebiete unter Berücksichtigung der Vor
teile der territorialen Kombination und Konzen
tration.

(2) Die langfristige Standortverteilung der Investi
tionen der Zweige und Bereiche ist durch die Ministe
rien und anderen zentralen Staatsorgane auf der Grund
lage von Orientierungen der Staatlichen Plankommis
sion aus der langfristigen Standortverteilung der In
vestitionen der Volkswirtschaft sowie unter Auswertung 
der Standortangebote der Räte der Bezirke zu erarbei
ten. Die Ministerien und anderen zentralen Staatsorgane 
erarbeiten die langfristige Standortverteilung der In
vestitionen in Abstimmung mit der Staatlichen Plan
kommission und dem Ministerium für Bauwesen sowie 
in enger Zusammenarbeit mit den Räten der Bezirke, 
den staatlichen und wirtschaftsleitenden Organen der 
Energie- und Wasserwirtschaft, des Verkehrswesens, 
des Post- und Fernmeldewesens und den anderen Be
reichen der Infrastruktur.

§4
Zuordnung von Investitionen zu den Bezirken

(1) Zur Sicherung der Übereinstimmung der zweig
lichen und territorialen Erfordernisse bei der planmäßi
gen Entwicklung der industriellen Ballungsgebiete und 
der effektiven Nutzung der Ressourcen in den anderen 
Territorien nimmt die Staatliche Plankommission in 
engem Zusammenwirken mit den Ministerien, den an
deren zentralen Staatsorganen und den Räten der Be
zirke eine Zuordnung der wichtigsten Investitionen zu 
den Bezirken bzw. Territorien im Bezirk, wie indu
strielle Ballungsgebiete, Kreise oder große Städte, vor. 
Für die Investitionen über 50 Mio M Gesamtwertumfang 
an neuen Standorten und für die damit verbundenen 
Investitionen in den vor- und nachgelagerten Produk
tionsstufen sowie für Investitionen über 50 Mio M Ge
samtwertumfang zur Erweiterung bestehender Kapa
zitäten an vorhandenen Standorten haben die zuständi
gen Ministerien und anderen zentralen Staatsorgane 
vor Beginn der Ausarbeitung der Unterlagen für die 
Investitionsvorentscheidung die Zuordnung zu einem 
Bezirk bzw. Territorium im Bezirk unter Vorlage der 
in der Anlage Spalte 3 aufgeführten Standortanforde

rungen bei der Staatlichen Plankommission zu bean
tragen.

(2) Die Staatliche Plankommission führt im Zusam
menwirken mit den Ministerien und anderen zentralen 
Staatsorganen sowie den Räten der Bezirke — soweit 
erforderlich — Variantenuntersuchungen durch. Sie be
stätigt den Ministerien und anderen zentralen Staats
organen für die Investitionen an neuen Standorten bzw. 
zur Erweiterung bestehender Kapazitäten an vorhan
denen Standorten die Zuordnung der Investition zum 
Bezirk bzw. zum betreffenden Territorium im Bezirk.

III.

Festlegung der Standorte von Investitionen

§5

Grundsätze der Standortfestlegung

(1) Zur Festlegung effektiver Standorte, zur ratio
nellen Inanspruchnahme der Ressourcen im Territo
rium sowie zur territorialen Sicherung der Investitionen 
haben die Investitionsauftraggeber bei den zuständigen 
örtlichen Räten Standortbestätigungen und Standort
genehmigungen entsprechend § 6 dieser Verordnung ein
zuholen. Die Festlegung der Standorte erfolgt in zwei 
Phasen.

(2) In der ersten Phase ist der volkswirtschaftlich 
günstigste Standort (Makrostandort) zu ermitteln und 
die Einordnung der Investition in eine Stadt oder Ge
meinde durch den Rat des Bezirkes bzw. Kreises unter 
Beachtung der städtebaulichen Belange mit der Stand
ortbestätigung vorzunehmen. Die Standortbestätigung 
ist Bestandteil der Unterlagen für die Investitionsvor
entscheidung.

(3) In der zweiten Phase erfolgt die weitere Präzi
sierung des Standortes der Investition (Mikrostandort), 
die städtebauliche Einordnung auf der Grundlage des 
Generalbebauungsplanes der Stadt und die territoriale 
Sicherung der Investition durch den Rat der Stadt bzw. 
der Gemeinde (oder gemäß § 6 Abs. 6 durch den Rat 
des Bezirkes bzw. Kreises) mit der Standortgenehmi
gung. Die Standortgenehmigung ist Bestandteil der Do
kumentation zur Vorbereitung der Grundsatzentschei
dung für die Investition.

§ 6

Standortbestätigungs- bzw. -genehmigungspflicht
(1) Für Investitionen über 50 Mio M Gesamtwert

umfang und für die damit verbundenen Investitionen 
in den vor- und nachgelagerten Produktionsstufen so
wie für Wohnkomplexe über 1 000 WE und Vorhaben, 
Verbundleitungen und Trassen, die mehrere Kreise 
umfassen, erteilen die Räte der Bezirke die Standort
bestätigung. Die Investitionsauftraggeber haben die 
Standortbestätigung beim zuständigen Rat des Bezirkes 
zu beantragen.

(2) Für Investitionen über 10 Mio M bis 50 Mio M Ge
samtwertumfang und für die damit verbundenen Inve
stitionen in den vor- und nachgelagerten Produktions
stufen sowie für Wohnkomplexe über 300 WE haben 
die Investitionsauftraggeber die Standortbestätigung 
beim zuständigen Rat des Bezirkes zu beantragen. Die 
Räte der Bezirke entscheiden, für welche Investitionen 
die Standortbestätigung durch sie erteilt wird bzw. 
welche Räte der Kreise mit der Durchführung des 
Standortbestätigungsverfahrens beauftragt werden.


